
  

 

Werte-und Verhaltenskatalog  
 

Unsere Schule ist ein sozialer Raum zur Entwicklung von individuellen Kompetenzen und 
Chancen in unserer demokratischen Gesellschaft.  
 

Unser Ziel ist die Heranbildung von verantwortungsbewussten Persönlichkeiten, die ihre 
weitere berufliche und soziale Entwicklung erfolgreich in die eigene Hand nehmen und so 
zum Allgemeinwohl beitragen können.  
 

Um diese Ziele zu erreichen, haben Werte wie Menschenwürde, Gleichheit und Freiheit 
oberste Priorität. Um diesem Anspruch zu genügen, sind Grundhaltungen wie Gerechtigkeit, 
Solidarität, Fairness und Toleranz unabdingbare Grundlage für unsere Zusammenarbeit und 
unseren gegenseitigen Umgang in allen Bereichen der Erich – Hauser – Gewerbeschule.  
 

Um die Aufgaben der Schule als Bildungsinstanz zu erfüllen, sind auch Leistungswille, 
Disziplin und Teamgeist als Verhaltensziele zu fördern. 
 
 

Allgemeine Rechte und Regeln 
 

Das individuelle Verhalten im Bildungsraum Schule zielt auf den Erwerb fachlicher, 
methodischer und psychosozialer Kompetenzen ab.  
 

 Jede Schülerin und jeder Schüler hat das  
     Recht auf ungestörtes Lernen.  
 

 Jede Lehrerin und jeder Lehrer hat das  
     Recht auf ungestörtes Lehren.  
 

 Die Rechte des Anderen müssen geachtet  
     werden.  
 

Der Umgang aller Mitglieder des Bildungsraumes Schule miteinander ist geprägt von 
gegenseitiger Achtung und von Respekt. 
 

 
 

Verhaltensregeln 
 

1) Alle Schülerinnen und Schüler nehmen kontinuierlich am Unterricht teil. 
     Für Fehlzeiten wird rechtzeitig ein Entschuldigungsschreiben vorgelegt. 
 
2) Schülerinnen und Schüler nehmen individuell oder im Team konstruktiv am   
     Unterricht teil. Sie unterlassen alles, was dessen Fortgang und Erfolg stört. 
 
3) Alle am Unterricht Beteiligten gehen respektvoll miteinander um. 
 
4) Elektronische Kommunikationsgeräte sind während der Unterrichtszeit  
     ausgeschaltet und befinden sich in der Schultasche bzw. an einem dafür  
     vorgesehenen Ort (Ausnahme: zeitlich begrenzter Unterrichtseinsatz,  
     durch Lehrkraft angeordnet). Wird bei einer Lernkontrolle gegen diese  
     Regelung verstoßen, gilt dies als Täuschungshandlung. 
 
5) Die Dokumentation des Unterrichts (Heftführung) ist vollständig und  
     sachgerecht. 
 
6) Hausaufgaben tragen als Teil des Unterrichts zum Lernerfolg bei und sind  
     sachgerecht anzufertigen. 
 
7) Die Schülerinnen und Schüler sind pünktlich im Klassenraum und halten alle 
     erforderlichen Unterrichtsmaterialien zu Unterrichtsbeginn bereit. 
 
8) Die Schülerinnen und Schüler halten Ordnung im Schulhaus (Hausordnung)  
     und im Klassenzimmer (Tafeldienst, Müllentsorgung usw.) und gehen  
     sorgsam mit den zur Verfügung gestellten Unterrichtsmaterialien sowie den  
     Einrichtungen und Einrichtungsgegenständen der Schule um. 
 
9) Alle Mitglieder des Lehrkörpers, der Schulleitung und der Schulverwaltung  
     leben mit ihrem dienstlichen Handeln und ihrem Verhalten im sozialen Raum  
     Schule den Wertekatalog sowie die von ihm abgeleiteten Regeln vor und  
     tragen aktiv zu deren Geltung bei. 
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